
  

 

 
 
 
An die Erziehungsberechtigten 
und Schüler der Q 11 
 
 
 

07.05.2020/NIK 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, beginnt am kommenden Montag (11.Mai 

2020) der Unterrichtsbetrieb für die 11. Jahrgangsstufe an den Gymnasien wieder, und wir 

freuen uns darauf, unsere Schüler wieder bei uns im Schulhaus begrüßen zu können. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über wichtige organisatorische Vorkehrungen und Hy-

gieneschutzmaßnahmen informieren, die für einen möglichst reibungslosen und sicheren 

Schulbetrieb sorgen sollen. 

Zur Organisation des Präsenzunterrichts: 

Aufgrund der besonderen Umstände muss der Präsenzunterricht in der Schule in kleineren 

Gruppen, d.h. in geteilten Kursen stattfinden (Gruppe A und Gruppe B). Für diese Gruppen 

wird der Präsenzunterricht in wöchentlichem Schichtbetrieb stattfinden: Beide Gruppen wer-

den jeweils im wöchentlichen Wechsel nach dem gleichen Stundenplan von ihren Kursleitern 

unterrichtet. Ihr Oberstufenkoordinator, Herr Dittmann, hat für die Gruppeneinteilung bereits 

eine Lösung erarbeitet, die sicherstellt, dass sich jeweils die Hälfte Ihres Jahrgangs in der 

Schule aufhält, und Ihnen diese Einteilung per Mail mitgeteilt. Wir bitten um Verständnis, dass 

aufgrund der Komplexität dieser Einteilung keine Änderungen daran vorgenommen werden 

können. 

In der ersten Woche (11. - 15. Mai) werden alle Schüler der Gruppe A (mit den Geburtsmona-

ten Januar, Februar, Juli, August, September und November), in der zweiten Woche (18.- 25. 

Mai) alle Schüler der Gruppe B (mit den Geburtsmonaten März, April, Mai, Juni, Oktober, De-

zember) in der Schule unterrichtet. Dieser abwechselnde Rhythmus wird in den folgenden 

Wochen bis zum Schuljahresende beibehalten. 

Der praktische Sportunterricht sowie die Profilkurse Chor und Orchester entfallen bis auf Wei-

teres. 

Zum Thema Leistungserhebungen und Notenbildung im Kurshalbjahr 11/2 liegen uns noch 

keine detaillierten Regelungen des Kultusministeriums vor. In den aktuellen Schreiben wird 

als vorrangiges Ziel die Behandlung wichtiger Lerninhalte des Kurshalbjahres bezeichnet; des-

halb ist "[…] geplant, auf die Erhebung fehlender Leistungsnachweise im Ausbildungsabschnitt 

11/2 weitgehend zu verzichten" (so ein ministerielles Schreiben vom 06.05.2020). Von unserer 

Seite werden daher im Moment keine weiteren großen Leistungserhebungen geplant. Wir 

werden Sie informieren, sobald uns nähere und konkretere Informationen vorliegen. 
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Besondere Hygiene- und Schutzvorkehrungen: 

Bei der Durchführung des Unterrichtsbetriebs und vor allem auch während des gesamten Auf-

enthalts auf dem Schulgelände müssen unbedingt strenge Verhaltensregeln eingehalten wer-

den, um Neuinfektionen zu verhindern. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir appellieren hier ganz dringend an Ihr Verantwortungsge-

fühl und Ihre Rücksichtnahme auf Ihre Mitschüler, auf die Lehrkräfte und auf unser Verwal-

tungspersonal. Besonders wenn ab 18. Mai wie geplant auch die Schüler der 5. und 6. Jahr-

gangsstufe wieder im Schulhaus sein werden, ist es wichtig, dass unsere Oberstufenschüler, 

bei denen man eine höhere Reife und Einsichtsfähigkeit voraussetzen kann, bei der Einhaltung 

der Schutzmaßnahmen mit gutem Beispiel vorangehen. 

Im Einzelnen haben wir auf Anweisung des Staatsministeriums und in Absprache mit dem 

Landratsamt Fürth als unserem Sachaufwandsträger folgende Vorkehrungen getroffen bzw. 

folgende Vorschriften vorgesehen: 

• Von entscheidender Wichtigkeit ist, dass alle die inzwischen allgemein bekannten Hygie-

neregeln penibel und sorgfältig beachten. Dazu gehört vor allem das regelmäßige und 

gründliche Händewaschen mit Seife (mindestens 20 Sekunden). Laut Ministerium wird von 

der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln abgeraten; das Augenmerk sollte 

stattdessen auf die Händehygiene gelegt werden. Dazu gehören auch die Einhaltung der 

Nies- und Hustenetikette (in Armbeuge, Taschentücher etc.) und das Vermeiden des Be-

rührens von Mund und Nase. 

• Die vorgeschriebenen Abstandsregeln (mindestens 1,5 Meter; Vermeidung von Körper-

kontakt) sind unbedingt einzuhalten, auch während der Pausen, auf den Gängen, im Schul-

hof, in den Treppenhäusern und auf dem Schulweg. Sie sollten daher auch nicht länger als 

unbedingt nötig auf dem Schulgelände verweilen und nach Unterrichtsende unverzüglich 

den Heimweg antreten. Bitte beachten Sie auch die markierte Einbahnregelung an den 

beiden Haupteingängen der Schule. 

• Aus diesem Grund wird die Gruppengröße im Unterricht auf maximal 15 Schüler be-

schränkt; Ausnahmen sind nur in besonders großen Räumen möglich, sofern mindestens 

4 Quadratmeter pro Schüler zur Verfügung stehen (z.B. in der Mensa oder in Raum 010). 

• Alle Schüler sitzen im Unterricht an Einzeltischen frontal zur Tafel. Partnerarbeit, Gruppen-

arbeit und ähnliche Unterrichtsverfahren finden nicht statt. Die Lehrkräfte werden auch 

nicht, wie sie das sonst üblicherweise tun, durch die Reihen gehen, Schüler einzeln am 

Platz betreuen u. dgl. 

• Wir bitten Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, in besonderer Weise auf unsere Lehrkräfte 

Rücksicht zu nehmen. Einige von ihnen sind über 60 Jahre alt und gehören daher zu den 

besonders gefährdeten Risikogruppen. 

• Für den Unterricht hat das Staatsministerium keine Maskenpflicht verordnet. Wir möch-

ten dennoch schulintern in den Kursen auf dem Tragen von Schutzmasken (gerne auch 

einfachen, selbst gebastelten) bestehen, deren Kursleiter dies aus besonderen Gründen 



  

 

(z.B. Vorerkrankungen, Betreuung älterer, pflegebedürftiger Angehöriger etc.) wünschen. 

Selbstverständlich gilt für die Fahrt in den Schulbussen die generell für den öffentlichen 

Nahverkehr verhängte Maskenpflicht. 

• Aufgrund der größeren Zahl von Personen, die sich mit der Öffnung für weitere Jahr-

gangsstufen gleichzeitig auf dem Schulgelände aufhalten, sind alle Schüler während des 

Aufenthalts auf den Gängen und Treppenhäusern sowie auf dem Pausenhof verpflichtet, 

eine solche Maske zu tragen. Die damit verbundene Unannehmlichkeit ist sicher weitaus 

geringer als die mit einer Infektion für den Betreffenden und für die gesamte Schulfamilie 

verbundenen Folgen). Dank einer großzügigen Spende von Schülereltern wird die Schule 

im Bedarfsfall einfache Schutzmasken bereitstellen können; wir bitten Sie aber, nach Mög-

lichkeit eigene gekaufte oder selbstgefertigte Masken oder provisorische Lösungen wie 

Schals oder Tücher zu verwenden und diese sorgfältig zu reinigen und zu pflegen. 

• Ab 18. Mai wird es voraussichtlich wieder einen eingeschränkten Pausenverkauf und mög-

licherweise auch Mensabetrieb geben. Letzteres muss noch mit dem Betreiber geklärt 

werden. 

• Arbeitsmittel wie Stifte, Taschenrechner, Lineale, Wörterbücher, Formelsammlungen etc. 

sollten nicht gemeinsam genutzt oder zwischen verschiedenen Schülern ausgetauscht 

werden. 

• In der Bibliothek dürfen sich maximal 5 Personen im unteren Bereich und maximal 4 Per-

sonen im oberen Bereich aufhalten. 

• Das Betreten der Sekretariatsräume darf nur einzeln erfolgen. Bitte nehmen Sie Rücksicht 

auf unsere Verwaltungsangestellten, die durch den Publikumsverkehr sonst großen Risi-

ken ausgesetzt wären. Auch Toilettengänge dürfen nur einzeln erfolgen. 

• Grundsätzlich gilt für alle Schüler weiterhin die Pflicht zum Schulbesuch. Sofern Grunder-

krankungen vorliegen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bedingen, 

kann eine Befreiung vom Unterricht erfolgen. Hierfür ist ein (fach)ärztliches Attest erfor-

derlich. Außerdem werden wir diejenigen Schüler vom Präsenzunterricht befreien, die 

aus Sorge um erkrankte Angehörige das Risiko einer Anwesenheit in der Schule nicht ein-

gehen möchten. 

• Bei Vorliegen coronaspezifischer Krankheitszeichen (z.B. trockener Husten, Fieber, Ver-

lust des Geruchs- und Geschmackssinns etc.) bitte unbedingt zu Hause bleiben! 

In Abstimmung mit dem Landratsamt wurden intensivere Reinigungs- und Schutzvorkehrun-

gen beschlossen als bisher üblich. Unsere Hausmeister werden dafür sorgen, dass in allen Toi-

letten stets ausreichend Flüssigseife und Handtücher vorhanden sind, und dies mehrmals täg-

lich kontrollieren. Auch der externe Reinigungsdienst ist angewiesen, alle Oberflächen in den 

Klassenzimmern zuverlässig täglich zu säubern.  

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Gerhard Nickl 


